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Der ohristliche Beiıtrag ZU Gemeinwohl 1st NUY P1INnNer UunNTLer zn elen und hat heine andere
Auytorıtat als dıe des sachlichen Argumentes. Und doch hat SCINE besondere Aufgabe.
Dıie Vısı0n der Gottesherrschaft als PINEY IN Frieden UN Recht geeinten Menschheit
merhindert CS sıch MLE bestehenden Herrschaftsverhältnissen abzufinden, hbeschränkte
Interessen MLE dem Wohl der Menschheit merwechseln oder PINE Verbraucherhaltung
für den Zayeck der Geschichte halten.

Wolfhart Pannenberg

Strukturen der Mitverantwortung
Dıie Frage, 1eweıt Begrifi un: Wirklichkeit der Demo- liıcher Organısatıon. Die Erweıterung des Begrifts erweıst
kratie auf den Bereich der Kırche anwendbar seıen, sıch dabei ohl kaum als blof(ß theoretisches Denkspiel.
wurde 1mM etzten Heft (vgl Herder-Korrespondenz ds Sıe äuft vielmehr mıiıt dem Fortschreiten demokratischer
Jhg., 100) MIt der Unterscheidung 7zwischen Demokra- Entwicklung selbst parallel oder tolgt ıhr un regıstrıert
tıe als staatlıchem Herrschafissystem un: Demokratie als auf diese Weıse NUur eın wenıgstens ansatzhaft schon
gesellschafllicher Lebensform beantwortet. Die Recht- Wirklichkeit gewordenes Prinzıp.
mäaifßıgkeit dieser Unterscheidung wird WAar Je nach Rıch- ber W1e ımmer INa  Z diese Unterscheidung bzw Erweiı-
Lung VON manchen Politikwissenschaftlern bestritten. Das terung des Demokratiebegrifis für das Verständnis UNSCc-

veschah, Ww1e ebenfalls 1m etzten Heft erwähnt, 1n etzter rer Gesellschaft einschätzt, für die Anwendung auf den
eıt nachdrücklichsten durch Buchheim (Maınz), kirchlichen Bereich 1St S1e auf jeden Fall ausschlaggebend.
der darın ıne illegitime Gleichsetzung VO'  =) Politischem Näher esehen wırd der Demokratiebegrift, WECNN ın
und Gesellschaftlichem, YCNAUCT, 7zwiıschen einer Form P kan kirchlichem Zusammenhang diskutiert wiırd, jedenfalls
lıtischer (staatlicher) Herrschaft un einer „allgemeinen VO ernstzunehmenden theologischen Gesprächspartnern
Methodenlehre umiassender Gesellschaftsgestaltung“ sıeht. uch LLULT iın diesem Sınne gebraucht. So bezeichnet Z
Dennoch dürfte diese Unterscheidung heute bereıits (So: Rahner, der sıch als einer der wenıgen Theologen VO  —$

meıngut geworden se1in. Man schränkt Begriff un!: Realı- Rang auch dieser Frage Wort gemeldet hat, IDe-
Al der Demokratie nıcht mehr autf die Staatsformenlehre mokratie als jene Gestalt der Gesellschaft, SIM der enNt-
ein, sondern versteht S1e umtassender un: zugleich dyna- sprechend den sonstigen geistigen, kulturellen un gesell-

chaftlichen Voraussetzungen der Mitglieder dieser Gesell-mischer als Proze(ß, der War nıemals 4a15 Ziıiel gelangt,
eıl autorıtiäre un unfreiheitliche Strukturen ın allen schaft eın möglichst yroßer Freiheitsraum für die einzel-
Teilen VO  3 Staat un: Gesellschaft tort- un wiederauft- nen Glieder dieser Gesellschaft un ine möglıichst welt-
leben können, der aber gerade dort seiner „Voll- gehende aktive Beteiligung aller Glieder deren Le-
endung“ gelangt, Demokratie „ 1 Staat oder iın SOMN- ben und Entscheidungen gewährleistet wird“ (Demokratıie
stıgen Gemeinschaften als Lebenstorm anerkannt wird, ın der Kirche?, „Stimmen der Zeıt“, Julı 1968, 1 Daß

D auch OnN: das gesellschaftliche Leben auf der D der Begriff der Volkssouveränıiıtät auf die Kirche
Anerkennung VO Freiheit un: Gleichberechtigung aller nıcht übertragbar 1St, versteht sıch VO  z selbst, auch wenn
Glieder beruht, wa auch private Herrschaftsmacht, zutrifit, dafß die konzilıare Lehre VO: olk Gottes

1ın Vereinen, hre interne Legıtimation durch yleiche, WMSGLE gegenwärtige kirchliche Demokratisierungsdebatte
treie Wahlen erfährt un: Verantwortungsbewußtsein für ST richtig iın Gang gebracht hat un ıhr eigentliches
das Gemeinwohl un Toleranz Andersdenkende theologisches Medium bildet. Doch 1St diesem Postulat
selbstverständlichen, VO'  e der öftentlichen Meınung RAs= auch bei seiner Anwendung 1mM staatlichen Bereich iıne
n Voraussetzungen gehören“ Peters, Art Demo- doppelte Einschränkung angebracht. oll verwirklicht
kratie, Staatslexikon, Z Sp 562) könnte dieses immer 11LULT über den Weg der direkten oder,
Dadurch wırd Demokratie WAar nıcht 7401 alleinigen 1m Jargon des Rätedisputs, der „totalen“ Demokratie
Erklärungsmodell aller gesellschaftlichen Handlungsnor- werden. Dieser Weg bleibt aber gerade einer hochspez1a-
IneNn, wohl aber eiınem wenıgstens ın analoger Weıse lısıerten technıschen Gesellschaft 1n ıhrer staatlichen
(entsprechend den Gesetzlichkeiten der vers!  1edenen Organısatıon verschlossen. Zudem kann sich das Postulat
Sachbereiche) anwendbaren Grundstruktur gesellschaft- der Volkssouveränıität vernünftigerweıse NUur auf die Art
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un Weise beziehen, WI1e innerhalb der demokratischen des „Way of lite“ gleichgesetzt werden sollte) 1St fur das
un gesellschaftliıchen Grundwerte und der Grundrechte Verständnis VO  a} Demokratie und ıhre Anwendung auf
des einzelnen staatlıches Zusammenleben sinnvoll gestal- das kirchliche Leben auch noch einem anderen
tet werden kann. Es kann nıcht auf die Grundwerte VO  e Gesichtspunkt relevant. Demokratie als geschichtlicher
Staat un: Gesellschaft selbst ausgedehnt werden. Es 1St (gewiß nıcht linearer) Prozelß, dessen jeweıils zeıitlich mMOg-
auf diese ebensowenig anwendbar WwW1e€e aut dıie Glaubens- iıche Verwirklichung zugleich eın sozialethisches Postulat
grundlagen der Kırche (vgl ds Heft, 182) Eın solch darstellt (ın diesem Sınne o1Dt keine ethische Gileich-
dezis:onıstisches Verständnis VO  3 Demokratie müßte sıch wertigkeit VO:  n Systemen un: Lebensformen), kann VOonNn

notwendig selbst ad absurdum tühren. ihrem 7Tiel her ohl besten bestimmt werden als
Dıie gleiche begriffliche Vorentscheidung 1St aber nıcht Ur Humanısıerung VonNn Herrschaftl. Diese Wmschreibung INAas
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Demokratie- durch die Rolle, die S1e VOL allem bei den Gruppen der
begriffs autf die Kıirche Sıe 1St auch VO  3 doppeltem prak- „NECUCH Linken“ spielt, als pseudowissenschaftlıcher AD-
tischem Nutzen. Zunächst zwıngt S1Ee diejenigen, die VO'  3 klatsch ın Mißkredit geraten se1in. Dennoch behält S1e
Amts Nn der Frage Stellung beziehen haben, be] ıhre Gültigkeit. Nun o1bt Herrschaft nıcht NUur 1mM Staat
der Abwägung des Fuür un Wider nıcht 1m Vorhof des Herrschaft entsteht notwendig überall dort, ZUuUr Er-
Formalen leiben (Volkssouveränität, Mehrheitsent- reichung eines bestimmten Zıeles gesellschaftlıche KO-
scheidung, Unverfügbarkeıit VO  S Lehre un Amt), SON- operatıon gefordert 1St, VO Sachziel einer Gesellung
dern iın die Debatte über die iınhaltlıchen Werte eıner her Zuordnung un Integration notwendig sind, also auch
„demokratischen“ Lebensordnung einzutreten, die eın ın der Kirche Je umiassender der Gesellungszweck und
Mehr Freiheit un: Gleichberechtigung 1im Zusammen- die seiner Verwirklichung notwendige Organısatıon

1St, massıver konzentriert siıch Herrschaft. Autleben der Gesellschaft erbringt un: dem die Kırche
nıcht vorbeigehen kann, 111 s1e sıch nıcht schon auftf diese Weıse wiıird der Staat ZU Herrschaftsträger schlecht-
Grund ıhrer Haltung un: ıhrer ınternen Strukturen IT hın Deswegen muß auch jeder echte Demokratisierungs-

prozeiß VO Staate ausgehen, mu{fß siıch aber ın analogerVerbündeten der iın der Gesellschaft tortlebenden un:
ımmer wıiıederkehrenden Aautoritäiären un! untfreiheitlichen Form auf alle Gebiete des (öffentlichen un: priwaten‘)
Elemente werden. Soweıt 1m tortschreitenden Prozeiß der gesellschaftlıchen Lebens erstrecken. Da ın allen gesell-
Demokratisierung ein nachweisbares Element fortschrei- schaftlichen Bereichen Herrschaft zibt (ın den Verbänden,
tender Humanıisıerung wirksam wird, 1STt ıne kirchen- 1n der Famaılie, 1ın der Wırtschaft), muß Demokratie 1mM
gemäße Verwirklichung dieses FElements zudem nıcht 1Ur Sınne der Humanıisıerung VO  3 Herrschaft 1n allen gesell-
möglich un: vertretbar, sondern für die Kırche selbst VOI - schaftlichen Bereichen angewandt werden: reıilıch immer
pflichtend, denn diese mu{fß Ja darum bemüuht se1n, 1 gemafßs den in jedem Bereich vorgegebenen Sachgesetzen,
ıhrem Bereich modellhaft vorzuleben, W as VO kirch- ohne deren Beachtung der Gesellungszweck selbst VeEI-

lichen Standpunkt AUS als idealtypisch für die (Gesamt- unmöglıcht wird. Herrschaft kann nıcht abgeschafft WOI-

den Sıe 1St notwendig. Sıe kann 1Ur reguliert werden mi1tgesellschaft anzustreben ST  CC Seeber, Die Pflicht
ZU Vorbild oder VO'  S der politischen Glaubwürdigkeıit dem 7Ziel der größtmöglichen Streuung acht be] gröfßt-
der Kırche, 1n Hör/l,; Die Politik un: das Heıl,; Gruüne- möglicher Verwirklichung Freiheıit, Gleichberechtigung
wald, Maınz 1968, 52) un: Mitbestimmung des einzelnen. Die gegenwärtige

Demokratiedebatte verlöre Wr nıchts VO'  w ıhrem Nut-

Humanısıerung VON Herrschafl ZCN, 114  - käme 1ber den politischen un: ethischen Ertor-
derniıssen näher, würde IN  a} diesem Faktum mehr

Versteht Inan die Erweıterung des Demokratiebegriffs Rechnung tragen, würde INa  2 aufhören, iın den test-
auf die Bezeichnung gesellschaftlicher Lebenstormen - gestellten Defizienzen NUur einseitıg einen Mangel
gleich als Schwerpunktverlagerung VO  5 den tormalen struktureller Flexibilität sehen (auch wenn dieser
Prinzıpien den materialen Wertinhalten der Demo- Mangel in Kirche un Gesellschaft 38(0) ist), un be-
kratıie, tragt INa  =) 7zudem be1,; die Debatte in Kirche un herzigen, daß das Hauptproblem (wiederum in Gesell-
Gesellschaft VO überwiegend Utopischen rein1ıgen un: schaft un Kırche) gegenwärt1ig bereıts anderswo liegt: 1n
iıhr (auch in der Kirche) ıhren „realpolitischen“ Sınn der Herstellung der rechten Balance zwıschen vorgegebe-
wiederzugeben. Dıie geradezu rührende Hiılflosigkeıt, mi1it NC  a Sachgesetzen und den berechtigten Forderungen nach
der INa  $ auf der eınen Seıte Demokratie mi1t Ddarlamen- mehr Freiheıt, Gleichberechtigung, Mıtbestimmung.
tarıschem System (auch ırchlichen Gesichtspunkten
un auf der anderen Seıite MI1t dem „Rätesystem“ 1mM Mitbestimmung un SachgesetzlichkeitSınne der direkten oder „totalen“ Demokratie) gleich-

pflegt, macht den Nutzen dieser Unterscheidung In manchen Bereichen scheint hier 1in der Tat die (srenze
noch deutlicher. Indem 114  ; VO  a eiınem eillos verengten bereıts überschritten, sınd Einriıchtungen ın ihrer Effizienz
oder formalisıerten Demokratiebegriff ausgeht, verbaut durch permanente Strukturdebatten bereits gefährdet. Das
INa  - sıch nach allen Seiten hın die Gesprächsmöglichkeiten gilt gewiß nıcht für die Mitbestimmungsdiskussion 1n der
un: damıt auch realistische Wege einer Reform, die, Wırtschaft, Ma  $ miıt der Auseinandersetzung über Be-

triebsverfassung, über betriebliche un überbetrieblicheohne die Grundlagen der Gesellschaft der die unverfüg-
bare Verfassungsstruktur der Kirche ın Frage stellen, (wirtschaftliche) Mitbestimmung vermutlich IST Be-
uch —.  ber die renzen des parlamentarischen Modells 1m gınn e1nes Jangfristigen strukturellen Umformungspro-
Staat un die de tacto immer noch monarchische Füh- ZeSSCS steht, dessen Auswirkungen 1 westlichen Wırt-
rungstendenz 1n der Kiırche hınauswelıst. schaftssystem noch nıcht 1abzusehen sınd. Denkt mMan aber
Dıie Unterscheidung VO  3 staatlıchem Herrschaftssystem den Kräfteverschleiß, dem durch dıe nıcht endenden
und gesellschaftlicher Lebenstorm (wobeı letztere ohl Mitbestimmungsdebatten ın den Grundordnungskommis-

s1ionen un: die ununterbrochen aufende Sıtzungs-besser nıcht w1e€e bei Peters miıt der VageICch Realıität
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;
maschinerie die meisten Universitäten AausgesSeLZt sind un: nach demokratischeren Lebenstormen zunächst nıcht
der 1n einzelnen Fiällen schon massıven Abwanderungs- rein strukturell verstehen dürten. Humanıisıerung VO'  e

drohungen in der Protessorenschaft veführt hat, C1- Herrschaft ISt auch un: gerade dort notwendig, VO'  3
scheint kaum etwas dringender als die Herstellung dieser der Sache her die Feststellung gemeınsamen Konsenses als
Balance zwischen demokratischer Mitbestimmung un Öperatıionsprinzıp nıcht möglıch ISt. Demokratie 1St Iso
den Erfordernissen der sachlichen Etfizienz. ZUEerSt einmal wne Frage der Haltung, da Ja selbst dort,
Man wırd sıch vewiß auch in der Kırche bereits ..  ber- Entscheidungen auf dem Wege der Mehrheitsbildung
legen müussen, W1e gewährleistet wird, daß durch die De- erfolgen, nıcht schon diese Entscheidungen selbst, die Ja
batte über die notwendige Mitwirkung des Kirchen- in den Folgen 1W für Minderheiten Umständen
volkes 1n seinen authentischen repräsentatıven Vertretun- auch sehr „undemokratisch“ seın können, das Optimum
CIl dıe pastorale Vernunft nıcht geschwächt, sondern g- persönlicher Freiheit un: Gleichberechtigung garantıe-
stärkt WIr  d. Gewiß gelten 1mM kirchlichen Bereich auch ren Humanısıerung VO Herrschaft 1m Sınne der Je bes-

diesem Aspekt andere Kriterien. [)as Leistungs- Wahrung un: Verwirklichung der Grundrechte des
prinz1ıp, nach dem nıcht I11UX eın Wirtschaftsunternehmen einzelnen un seiner Mitbeteiligung mu{ also 1n allen
oder ıne Verwaltung, sondern auch ıne Universität - Formen gesellschaftlicher Kooperatıon geben. Autorität
treten mußß, oilt für die Kırche nıcht 1n gleicher VWeıse, un Herrschaft mussen sachgebunden leiben un den

würde INa  ; S1e 1n ihrer seelsorglichen Tätigkeit als funktionsgerechten Beitrag des anderen respektieren. Eın
gesellschaftsımmanente Größe mifßverstehen (was Ja de gyröfßtmögliches Ma{iß Überzeugungskraft un eın Mını-
tacto oft auch durch die Amtskirche un noch öfter durch INU Betfehl oder Zwang macht den Führungs-
hre Kritiker geschieht). Die Tätigkeit der Kırche (in stil AUS,. Das siınd Erwartungen, die 1m 7zwıischenmensch-
Verkündigung, Gottesdienst, Schulung) kann etzten lıchen Verkehr, in den Strukturen der Über-, Unter- un:
Endes nıcht auf „Leistung“ eruhen. Sıe 1St autf Pragung Zuordnung als selbstverständlich Vvorausgesetzt werden.
der relig1ösen Persönlichkeit ausgerichtet. Die Verwirk- Man 11 S1e deswegen in der Kırche allerwenigsten

vermıssen. FEs bedarf zunächst also eınes kirchlichen Füh-lıichung VO  $ mehr Mitsprache un: Mitentscheidung 1n der
Kırche mu{( auch als ıne echte Hılfe dazu verstanden yungsstils, der Überzeugungskraft, Toleranz un remdes
werden. Schon weil die Kirche auf Grund ihres Freiwillig- Sachwissen verbinden weıfß. F1 solchem Führungsstil
heitscharakters (sozi0ologisch gesprochen) mehr auf gehört nıcht 1Ur das Bewufttsein VO  e} der Ast der Stell-
das persönliche Engagement der Mitglieder angewıesen vertretung (vom Herrn der Kıirche her gesehen), sondern
ISt, mussen hier Mitbestimmungsdebatten stärker VO  e’ der uch das konkrete Wıssen die Notwendigkeıt, inner-
relig1iösen Zielsetzung her gesehen werden un erhalten halb des kırchlichen Gemeinwohls funktionsbezogen
ETST VO  z daher ihre volle Berechtigung. ber iınnerhalb andeln un den einzelnen als ırchlichen Vollbürger
dieses Rahmens mussen 1U  a einmal Sachentscheidungen respektieren. Solcher Führungsstil kann durch ate-
getroffen werden, die nıcht ımmer auf Konsens, sondern SyYySteEME un Anhörenspflichten allein nıcht entwickelt
auf Sacheinsicht der zunächst Verantwortlichen eruhen. werden. Er 1St VOT allem Ergebnis VO  3 Erziehung. Er
Schließlich &1bt auch 1m Staat nıcht Nur Parlamente kannn durch strukturelle Sicherungen nıcht EFSCUZLT, höch-
und Regierungen, sondern dem Leistungsprinzıip Ve[r- wıirksam erganzt werden. Institutionelle Verände-
pflichtete Verwaltungen. Es Sibt I11U einmal gesellschaft- runsecn äandern noch nıcht unbedingt die Praxıis. Das be-
iche Kooperatıion, 1n der Sachentscheidung un: Onsens weIlst der Kirchenspitze die Kurienretorm. Aus einer
Von den Sachertordernissen her nıcht voll ZUr Deckung Geschäftsordnung des Heiligen Offiziums erwächst
kommen können. Der Lehr- un Forschungsbetrieb einer noch keine glaubwürdigere Verwaltungs- un Gerichts-
Universität kann autf die Dauer kaum optımal durch praxis, W1e verschiedene Lehrzuchtverfahren in der letz-
parıtätische remıen MIt sehr verschiedener un nNnier- ten eıit gezeigt haben Deswegen wiırd, auf lokaler
schiedlicher Qualifikation aufrechterhalten un gefördert Ebene leiben, die Retorm der bischöflichen Kurıen
werden. Eın Raumfahrtprogramm kann nıcht. durch für die Entflechtung kirchlicher Strukturen VO  e nıcht g-
„gleichberechtigte“ Abstimmung aller Beteiligten durch- rıngerer Bedeutung seıin als die nachkonziliaren ate
geführt werden.

Dıiıe Rolle der InformationKein bloß strukturelles Problem
Demokratiegerechter Führungsstil 1St jedoch nıcht Ergeb-Auch kirchliche Verwaltungen, nıcht einmal Ptarreien N1s VO  —$ Erziehung allein Dieser gedeiht w1e alle Formen

(ließe INnNan theologische Überlegungen einmal Sanz weg), demokratischer Kooperatıon NUr 1n eiınem gesellschaft-könnten 1n der Weıse Aa1ll5s5 Ziel kommen. Die Forderung lıchen Klima, in dem demokratiegemäße Meınungs- und
nach Humanisierung VO  a} Herrschaft esteht aber auch Wiıllensbildung selbstverständlich sind. ach dem etzten
dort Recht, Entscheidungen nıcht durch Mehrheits- „ Wort der deutschen Bischöfe Glaubens- un: Kırchen-
bestimmungen herbeigeführt werden können. Demokratie fragen“ (vgl Herder-Korrespondenz ds Jhg., 25) siınd
In diesem Sınne 1St aber nıcht be1 Mehrheitsentscheidun- dies oftenbar die einz1ıgen Formen un: omente demo-
SCn Ende, diese sınd Ja 1Ur eine, gew1fß unentbehrliche kratischer Systeme, die in den kirchlichen Bereich, in den
Form der Kooperatıon, die Ja, w1e Konzıilien, Synoden, Gemeinden un: Diözesen übernommen werden können.
Konsistorien un Domkapitel zeıgen, auch in der Kırche alt INa  3 sıch das eingangs verdeutlichte Demokratie-
Nnıe SAanz gefehlt haben, auch wenn S1e amtsıntern un: verständnıis, dem in wesentliıchen Punkten auch die Jüngste
UUr sehr beschränkt oder SAa nıcht der Beteiligung der Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
Kırchenglieder dienten. entspricht (vgl ds Heft, 181), erwelst sıch diese Sıcht
ll Inan also das 308 Problem sehen un: 1n die kırch- als CNS, jedenfalls wenn darin nıcht auch echte Formen
iche Viırklichkeit einordnen, wıird INnan die Forderung der Miıtbestimmung eingeschlossen sind, worüber der
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Wortlaut wen1g Auskunft zibt ber ımmerhin 1St damit nı  cht bloß über Allgemeinheiten un Randerscheinungen
ıne csehr wesentliıche Komponente ZENANNT. Nun 1St aber gefördert. Dıie Kirchenpresse hat zudem ıne vermittelnde
auch diese Komponente nıcht strukturunabhängig. Ihre Funktion als Spiegel der Pluralität VO Meıinungen und
volle Entfaltung Einrichtungen OTauS, die - Inıtiatıven. Diese Aufgabe dürfte S1e allerdings kaum
möglichen, da{fß Ööftentliche Meınung sıch nıcht NUur durch Zusatzınstitutionen besten erfüllen, sondern
Rande der Kırche un: gew1issermaßen ıhre amtlıche durch “—erantwortete journalistische Freiheit un: Sach-
Gestalt, sondern 1N iıhrem Innern, auch in der Amts- kenntnis. Dıie Abwehr kirchliche Pluralität spiegelnder
kirche bildert. Herausgebergremien, W1e s1e iın etzter eıit als besonderes
Drei nsätze bieten sich gegenwärtig als Wege un Ver- Miıttel der Demokratisierung der kırchlichen Presse VOI-
stärker einer solchen öffentlichen demokratischen Meı- geschlagen wurden, beruht eshalb wohl kaum 1in erster

NunNngssS- un!: Wiıllensbildung die publiziıstischen Medien Linıe auf konservativer AÄngstlichkeit, sondern auf Jour-
nalistischer Einsicht.1n der Kirche, die VO  e her 1n verschiedenen Läan-

dern wachsenden Spontangruppen, das nachkonziliare
Rätesystem. Be1 den publizistischen Medıien 1St ohl Die Bedeutung OD  S 5Spontangrubppenkaum 1n erster Linıe 1Ur Kirchenpresse denken
Gerade 1in den etzten Jahren haben die neutralen Medien Eın Z7weıtes wichtiges Moment demokratischer Meınungs-
unverhältnısmäfßßıig mehr AT Verlebendigung kirchlicher un Willensbildung stellen die ın etzter eıt siıch CN-
Diskussion beigetragen: neben der Tagespresse auch den Spontangruppen dar hne Inıtiatıven VO 3Ol  y
Rundfunk un Fernsehen. Gerade diese Medien sıchern ohne sichtbaren Wıllen, eigene Vorstellungen 1ın das kırch-
der Meıinungsbildung 1n der un 1n bezug auf die Kirche lıche Leben einzubringen, bleibt der gewünschte Plura-
ine breite Basıs. Je mehr 114  a} sıch ın diesen Medien nıcht lismus akademisch, höchstens theologisch, befruchtet kaum

blofße, taktenreine Information, sondern U1n Auseın- den kirchlichen Alltag. Es INAas bedauerlich se1n, daß die
andersetzung bemüht, mehr sınd auch Vorbehalte gegenwärtıg aufquellenden Spontangruppen mehrheitlich
VO  ; seıten amtlicher kirchlicher Stellen gewachsen. Diese einer kirchlichen Protesthaltung eENTISTAMMECN, sıch cselbst
Vorbehalte sınd verständlich. Doch hat das gelegentlich vornehmlich 1m Gegensatz ZUr bestehenden Kirchlichkeit
AUS offiziellem und vVvernommMeENe Wort VO der „Ver- verstehen un: haäufig nıcht 1Ur den Rand der Kırche
kündigung ohne Auftrag“ einen ziemlich atalen Be1- gedrängt werden, sondern sıch selbst dort ansıedeln. Den-
geschmack erhalten. Man kann dahinter nıcht Sanz ohne noch haben S1e gerade 1MmM Blick auf ıne demokratie-
Grund die Tendenz m 11  } wolle solche Formen gemäße Meınungs- un Wiıllensbildung ıne unverzicht-
der Information und Diskussion stärker un: sichtbarer bare Funktion. Sıe verhindern nıcht NUTL, da{ß Reformen
ın den Amtsauftrag der Kirche nehmen. Man wüuürde da- 1Ur nach dem Gesetz des Bestehenden durchgeführt WeI-
mıiıt den Gefahren, die für die Kırche damıt selbstver- den, sondern ordern heraus, zwıngen ZU Nachdenken,
ständlıch auch verbunden SIN  d, kaum entgehen, sondern verwirklichen oder exerzleren Pluralismus onkret und,
sıch NUr einer 7zweıtachen Aufgabe entziehen: sich mMi1ıt SOWeIlt sıch echte Bewegungen VO  a der Basıs her
dem in den neutralen Medien (vor allem 1n Rundfunk handelt, wirklichkeits- un: alltagsnäher. Sıe tragen nıcht
un: Fernsehen) Gesagten wirklich auseinanderzusetzen die AaSst (und Verantwortung) der Institution, können
un die Gläubigen eiınem kritischen Umgang MI1t diesen deshalb auch weıterreichende Reformen aufgreifen, d1s-
Medien befähigen helftfen. kutieren und 1mM Experiment erproben. Dıe Lebendigkeıt
Das kann selbstverständlich nıcht heißen, daß die Kırche kirchlichen Lebens WIFr: 1n absehbarer eıt weitgehend
dabe1 ohne klärende un autoritatıve Stellungnahme davon abhängen, 1eweıt den kirchlich Verantwort-
auskommt. Da aber ine möglichst unabhängige, mOg- liıchen gelingt, durch einen durchlässigeren Führungsstil
lichst wen1g interessengebundene, möglıchst wen1g bevor- solchen Gruppen genügend Lebensraum 1mM „Innern“ der
mundete Presse 1ın jedem Gesellschaftssystem Gradmesser Kıirche lassen un gerade dadurch EeXtIreme Entwick-
der jeweıls verwirklichbaren Freiheit un Spontaneıtät, Jungen vermeıden: Gruppen also nıcht „vereinnah-
der Durchlässigkeit un „Mitbeteiligung“ ISt; erhält men“, sondern 1n retformerische Vernunft umzuwandeln:
auch die eigentliche Kirchenpresse als meinungsbildendes s1e als legitime Formen VO Kıiırchlichkeit anzuerkennen,
un diskussionsftörderndes Element ine besondere Bedeu- S1e aber auch befruchten. Es Mag für die Kirche ın
Lung un kann besonderer Ausdruck demokratiegemäßer Deutschland eın bedenkliches Zeichen der Schwäche
Kommunikation in der Kirche werden. Es zilt ZWAaTrT, dafß se1n, dafß einstweılen Spontaneıtät sıch vornehmlich als
Struktur un Inhalt des Glaubens un: des sakramentalen destruktiver Protest miı1ıt gelegentlich pathologischen
Vollzugs für breite Publizität wen1g gee1ignet sind un Akzenten ankündigt, dafß aber noch wenıg Gruppen
dafß diese, Je breiter die Publizität ISt, UNAanSCINC- vordringen, die kirchliches Leben VO her ZE-

stalten suchen.ausgedrückt werden können, wel dann Verflachung
droht Insofern hat Geheimhaltung ın der Kırche einen Dıie Bereicherung, die solche freien Gruppen, die siıch Z
besonders präzisen Sınn. ber sollte selbstverständlich Verfolgung auch bestimmter kirchlicher Sachanlıegen und
se1n, da{fß alle Fragen des kirchlichen Gemeinwohls alle MmMI1t spezifisch eigener Spiritualität SpONTtaN ilden, wird
Glieder der Kırche betreffen un: eshalb ıne echte Ver- IN  3 allerdings TST richtig einzuschätzen wIıssen, wenn

pflichtung Z Publıizıtät, eıner sachgemäfßen Infor- INAan sıch allmählich eıner größeren Streuung kirch-
matıon ohne angstliche Verschleierung gehört. Nun 1sSt licher Funktionen un einer echten Eıgenverantwor-
Intormation 1n der Kıiırche War keine bloße Angelegen- tung der einzelnen Christen un der christlichen Gruppen
heit der Kirchenpresse. Intormation mu{ auch als struk- durchgerungen hat. Sie werden ıhren möglıchen Lebens-
turınterne un: ırekte Intormatıiıon „funktionieren“ Aaumn TSLT voll für sıch yewınnen, WE INa  —; davon ab-
ber lebendige Teilnahme kırchlichen Geschehen wırd kommt, alles, W as kıirchlich 1St un: kırchlich gyeschieht, in
1Ur durch ıne 1n die Breıite dringende indirekte Intfor- die Verantwortung des Amites stellen, uch dort;
matıon ..  ber die wesentlichen Belange der Kırche un dieses keine notwendige oder ıhm allein reservıerte oder
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reservierbare Funktion erfüllt. Sıie können sıch ISLT dann des AÄAmtes ergeben), sondern durch ın Vetorecht des jJe-
entfalten, WeNnl WIr in der Kirche nıcht DL einen Plura- weıls verantwortlichen Amtsträgers (Pranrer Bischof,
1SmMUus der Strömungen un Spiritualitäten, sondern auch Papst) geregelt werden könnte. Das kann natürlich nıcht
eınen echten Pluralismus der Strukturen un: Funktionen heißen, da{ß die Funktion des Amtes gewissermaßen
akzeptieren, der aber nıcht einselt1g VO  e den Ertorder- auf eın solches Vetorecht reduziert werden sollte der
ııssen der geltenden Amtsstrukturen und -gegebenheiten Onnte. Das mt behält auch dort seın Eigengewicht,
her urteilen, sondern 1in der TAaXI1s stärker V OIl den tatsäch- 1m Rahmen der Mitwirkung der Gesamtgemeinde
liıchen Sachbedürfnissen ausgehen kann. Es ließen siıch z. B. 1andelt. Wohl aber lıeße sıch, möchte wen1gstens
manche akuten Probleme 1mM Verhältnis VO  e Miıssıon un scheinen, autf diese Weiıse das Amt selbst nochmals tunk-
Entwicklungshilfe leichter un mIt geringerem Rısıko für tionsgerechter ın die Gemeinschaft der Kirche inte-
die Kirche lösen, W C111 hier auch in praxı nıcht Kırche mnıt grieren.
Amtskirche oleichgesetzt (vgl ds Heft, 168), also ohl
kirchliche oder teilkirchliche Trägerschaften geschaften, 1Nne notwendige Unterscheidungdiese ber gegenüber dem kırchlichen AÄAmt möglichst
AUtONOM tunktionieren würden. Zweıtens kommt iın Deutschland auf Grund des spezifisch

deutschen Modells der Organısatiıon des Laienapostolats
noch eın besonderes Problem hiınzu. In den Räten über-Das nachkonziliare Rätesystem schneiden sich, weniıgstens SOWeIlt S1e VO Laıen

Damıt wiıird aber nochmals die besondere Bedeutung des oder mıtgetragen sind, Wwel Funktionen: die der Mit-
kirchlichen Rätesystems sichtbar, WI1e sich in den letzten verantworLiung be1 Entscheidungen des kirchlichen Amtes
Jahren konstituilert hat. DDieses könnte be] gyeeigneten un die der Koordinierung der Organısationen des Laıien-
Repräsentationsregeln Z eigentlichen Integrations- apostolats. Am ausgepragtesten findet sich diese Verzah-
Jaktor eıner kirchlichen Pluralität un um Ort werden, NUuNnz 1MmM Pfarrgemeinderat: Er 1St UOrgan der (zesamt-

sıch die verschiedenen kirchlichen Funktionsträger, gemeinde un oll zugleich Vertreter und Koordinator
Strömungen un: Gruppen begegnen. Eın Sozialsystem, der Gruppen des Laienapostolates se1in, während iwa

beim Diözesanrat die letztere Funktion überwiegt. NunWIEe 6S die Kırche auch ist, kommt ohne repräsentatıve
Körperschaften nıcht AUS, WCIL1LH aktive Teilnahme un kann WAar beide Funktionen nıcht Lrennen Sıe bil-
zugleich ıne Vieltalt VO  a Inıtiatıven gewahrt werden den aut Pfarrebene eıne durchaus natürliche, WENN nich_t
sollen. Eıne jede wirksame demokratiegemäße Meınungs- notwendiıge Einheıt. och oilt für die übergeordneten
un: Wiıllensbildung bedarf ıhrer. Denn diese kann nıe Bereiche (Diözese, Länder, Bund) nıcht das gleiche. Es
bloß Sache der freien Kräfte 1m kirchlichen aum se1n. handelt sıch dabei Ja nıcht HUL u11l verschiedene Aufgaben,
Sıe wırd ITST dann voll wirksam, kontinujerliche sondern auch u11l verschiedene Handlungsebenen. Dıie

Gremıien, dıe Al Entscheidungsprozefß der AmtskircheFormen der Mitsprache un Mıtverantwortung entwickelt
werden, die für die Amtsträger un die Gemeinden VOCI- unmittelbar mitwirken, könnten un:! sollten V Oll den K O-
bindlich sınd ordiınierungsgremıen der Laı:engruppen als V OIl der Basıs
Entsprechend den Weısungen des Konzıils haben die pfarr- her gebildeten Gruppen durchaus gEIFTENNT werden. KOn-
lichen und diözesanen Räte zunächst beratenden Charak- Ikret auf die yegenwärtige Auseinandersetzung u die
er Die Praxıs sieht allerdings bereits differenzierter AUS, Herausbildung synodaler UOrgane bezogen hieße das, dafß

Diözesan- und Pastoralrat 1n ıhren Funktionen deut-denn N zeigt sıch, da{fß ohne ıne ZEW1SSE Mitentscheidung
auch die beratenden Funktionen wirkungslos bleiben licher unterschieden werden. Der Pastoralrat könnte als
können. SO tragen auch die Mustersatzungen für die gemischtes Gremium VO  $ Klerikern un Laıien
Pfarrgemeinderäte weni1gstens 1 Ansatz dieser Tatsache eigentlichen Synodalorgan weiterentwickelt werden (was
Rechnung, heißt, solle die Durchführung in der 10zese Limburg 1im Ansatz bereıits geschehen
gemeınsamer Aufgaben beschließen un: notwendige Fın- 1st), während die 1O0zesanräte stärker in ihrer Rolle
richtungen schaffen, wenn keıin anderer Träger finden als Koordinierungsorgan der verschiedenen „frejien“
sel. Die Frage nach den yenzen solcher Mitentscheidung, kirchlichen Bewegungen un Gruppen ausgepragt werden
die schon adurch notwendig wird, da{fß be] der heutigen könnten. Damıt ware der Autbau echter synodaler
Vervieltältigung VO  a Lebenstormen un spezialisiertem Strukturen auf Diözesan- und Bundesebene freigegeben.

Es würde Zzwelıltens ıne „Veramtlichung“ der Laijentätig-Sachwissen eın einzelner kaum noch wirklichkeitsgerecht
über das Ganze befinden kann, 1St noch nıcht Aaus- ke  AC. ıhrer Gruppen un remıen (vor der 1n etzter
diskutiert. eıt VOTL allem Maıer, „Stimmen der Zeıt“, Februar
Denn erstens 1St das Selbstverständnis des Birchlichen 1969, 69, energisch warnte) verhindert. Es würde aber
Amtes davon iırekt betroften. Dieses 1St nıcht NUur 1in der drittens auch die Verewıgung eines theologisch WI1e prak-
Form seiner Ausübung, sondern auch in seinem Aufbau tisch fragwürdıgen Dualismus zwiıschen Amts- un Laıen-

instanzen verhindert. Das würde treılıch bedeuten, da{fßeiner ZeW1sseEN Funktionssäuberung unterworten. Inner-
halb der Gesamtkirche obliegt dem Amt, wWw1e Kasper wenıger Zzwiıschen Klerikern und Laıen als 7zwischen
zuletzt tormuliert hat,; „dıe Grundaufgabe, ftür die Gesamtkirche (mıt der Vielzahl VO  — Aufgaben und Chas
Einheit der Kırche verantwortlich sein“ (Kollegiale rısmen) und Amt unterschieden wird und dafß das Ver-
Strukturen in der Kirche, „Seın und Sendung“, Januar / ständnıis des Laıien nıcht primär aut seiner w1e immer
Februar 1969, 15) Darum 1St auch das Lehramt grund- theologisch unterbauten Sonderfunktion (Weltdienst)
legend als „Wächteramt 1m Dienst der Einheit“ Ver_r- beruht, sondern auf seinem Christ- und Gliedsein in der

Kirche, 1n der das Amt in der Vielheit der Inıtiatıven,stehen. Wiäre VO  — daher enkbar, da{fß heutigen
Voraussetzungen das Verhältnis 7zwischen Amt un! Strömungen, Gruppen, Funktionen der CGGarant der
„Räten“ wenıger durch die Ausklammerung bestimmter (durchaus nıcht 1UTL sozıialen, sondern sakramentalen) FEın-

heit iStMaterien (wenn S1e sıch nıcht notwendig AUS der Natur
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